
Garantiebedingungen MMD Automobile GmbH bei Verkauf von Zubehör 

Voraussetzung für die vorliegende Garantie ist, dass Sie Endbenutzer sind. Voraussetzung ist des 
Weiteren, dass Sie sich für die Diagnose und die erforderlichen Garantiearbeiten an einen Mitsubishi-
Servicepartner wenden. 

 

Garantie der MMD Automobile GmbH für Zubehör (außer Reifen): 

Für alle „Zubehörteile“ besteht eine fünfjährige Garantie mit einer Begrenzung von 100.000km 
(62.500 Meilen), je nachdem, was ab Anfangsdatum der Garantie als erstes eintritt. Vorausgesetzt der 
Verkauf des Originalzubehörs erfolgt innerhalb von 12 Wochen nach Erwerb und Erstzulassung des 
Fahrzeugs. 

 

Für alle “Zubehörteile” die nicht innerhalb von 12 Wochen nach Erwerb und Erstzulassung des 
Fahrzeugs gekauft wurden, besteht eine zweijährige Garantie, unabhängig vom Kilometerstand, ab 
dem Kaufdatum. 

 

Zum Nachweis, dass für das Zubehörteil Garantie besteht, ist die betreffende Rechnung über die 
Lieferung und/oder den Einbau des Teils als Kaufbeweis vorzulegen. 

 

Hinweis wegen WLTP: Montage und Rechnungserstellung von „Mitsubishi-Originalzubehörteilen“ erst 
nach Erstzulassung 
 

Garantieausschlüsse: 

Weitere Details zu den Garantiebedingungen der einzelnen Zubehörprodukte entnehmen Sie den 

Produktinfos in der Broschüre oder wenden Sich an Ihren Mitsubishi-Händler. 

 

Service-/Rückrufaktionen 

Der Hersteller kann Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen zurückrufen. Wenn dies der Fall sein sollte, 

erhalten Sie von der jeweiligen nationalen Mitsubishi-Generalvertretung eine schriftliche 

Aufforderung, das Fahrzeug zu Ihrem Mitsubishi-Servicepartner zu bringen, damit dort die 

erforderlichen Arbeiten für Sie kostenfrei ausgeführt werden können. 

Vergewissern Sie sich nach Beendigung der Reparaturarbeiten darüber, dass die Übersicht der Service-

/Rückrufaktionen im Abschnitt “Service- & Wartungsheft Europa” auf Seite 1-24 von Ihrem Mitsubishi-

Servicepartner korrekt ausgefüllt und abgestempelt wurde. 

Für Schäden im Zusammenhang mit Pannen (z.B. Unbenutzbarkeit des Fahrzeuges, Zeitverlust, Strom-

/Kraftstoffkosten, Kosten für Telefon, Reise oder Unterkunft, Transportverlust oder Beschädigung von 

persönlichem Eigentum, ökonomische Verluste oder Einkommensverluste) Gelten ausschließlich die 

gesetzlichen Regelungen. 

  



 

Geografischer Gültigkeitsbereich: 

Ansprüche aus der Garantie von der MMD Automobile GmbH für können gegenüber jedem Mitsubishi 
Service Partner in der Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht werden. 

 

Gesetzliche Rechte: 

Diese Garantieerklärung schränkt die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers nicht ein. 

Garantiegeber: 

MMD Automobile GmbH 

Emil-Frey-Straße 2 (ehem. Mielestraße 2) 

61169 Friedberg 

Telefon 06031 6896-0 

Fax 06031 6896-199 

E-Mail  info@mitsubishi-motors.de 
 

 


